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An die Gewerkschaften der Schulführungskräfte 
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Rundschreiben Nr. 9/2024 
 
Festlegung der Koeffizienten der Schulführungskräfte der Schulen staatlicher Art für den 
Zeitraum 2024–2028 

 
Sehr geehrte Schulführungskräfte,  
 
die Bestimmungen gemäß Anlage 1 des Landeskollektivvertrages für die Schulführungskräfte vom 6. 
Februar 2013 regeln die Festlegung des Koeffizienten der Schulführungskräfte:  

• Ziffer 4 der Anlage 1 bestimmt die Kriterien für die Festlegung des Koeffizienten der Schulfüh-
rungskräfte; die Landesschuldirektorin hat die Detailregelung zu den Kriterien gemäß Ziffer 4 
Buchstabe a), b) und c) nach Anhören der vertretungsstärksten Gewerkschaften festgelegt. Die-
ser Kriterienkatalog ist diesem Rundschreiben als Anlage beigefügt.  

• Die Koeffizienten für die Bemessung der Funktionszulage der Schulführungskräfte werden je-
weils für einen Vierjahreszeitraum festgelegt. Der aktuelle Vierjahreszeitraum endet am 31. Au-
gust 2024. Daher steht nun die Neufestlegung der Koeffizienten der Schulführungskräfte an. 

 
Die Koeffizienten werden innerhalb des Bereichs von 0,80 bis höchstens 1,50 Punkten festgelegt und 
ergeben sich aus: 

• der Anzahl der Schülerinnen und Schüler (0,40 bis 0,70 Punkte) 
• der Anzahl des Personals (0,20 bis 0,40 Punkte) 
• der Komplexität der jeweiligen Schuldirektion (0,20 bis Erreichen des Höchstkoeffizienten von 

1,5 Punkten), wobei allen Schuldirektionen eine Grundkomplexität von 0,2 Punkten zugewiesen 
wird. 

 
Die Erhebung wird über die Applikation Microsoft Forms durchgeführt. Der Link zum Erhebungsbogen 
wird in den kommenden Tagen an das persönliche Postfach der Schulführungskräfte gesendet. 
Zahlreiche Daten und Informationen, welche die Grundlage für die Festlegung der Koeffizienten bilden, 
liegen bereits in der Verwaltung auf. Der Erhebungsbogen betrifft daher nur jene Daten und 
Informationen, über welche die Verwaltung nicht verfügt.  
 
Ich ersuche Sie, den Erhebungsbogen nach Erhalt auszufüllen und ihn über die Applikation Microsoft 
Forms abzusenden. Bitte wandeln Sie außerdem den ausgefüllen Erhebungsbogen in PDF-Format um, 
unterzeichnen ihn digital und senden ihn zusammen mit etwaigen Anhängen mit dem Betreff 
„Koeffizienten der Schulführungskräfte“ innerhalb Freitag, 22. März 2024 an das E-Mail-Postfach 
Bildungsverwaltung@provinz.bz.it. 
 
Ich ersuche Sie, beim Ausfüllen des Formulars die Erklärungen und Definitionen zu beachten, die im 
beigefügten Kriterienkatalog angegeben sind. 
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Für die Schulsprengel Sterzing I, II und III wird aufgrund der Änderung des Schulverteilungsplans zum 
01.09.2024 eine angepasste Erhebung durchgeführt. Die Schulführungskräfte der Schulsprengel 
Sterzing I, II und III erhalten zu einem späteren Zeitpunkt einen eigenen Erhebungsbogen. 
 
Die Angaben im Erhebungsbogen sind eine Eigenerklärung im Sinne des Landesgesetzes Nr. 17/1993 
und des D.P.R. Nr. 445/2000 und werden im Ausmaß der vorgeschriebenen Stichproben überprüft.  
 
Nach Bearbeitung der Daten werden Sie ein vorläufiges Ergebnis erhalten und können anschließend 
innerhalb von zwei Wochen etwaige Einwände mitteilen.  
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen  
  
 

 
Der Abteilungsdirektor 

Stephan Tschigg 
(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet) 

 
 
 
Anhang: 
Detailregelung Festlegung Koeffizienten 
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Papierausdruck für Bürgerinnen und Copia cartacea per cittadine e
Bürger ohne digitales Domizil cittadini privi di domicilio digitale
(Artikel 3-bis Absätze 4-bis, 4-ter und 4-quater des (articolo 3-bis, commi 4-bis, 4-ter e 4-quater del decreto

gesetzesvertretenden Dekretes vom 7. März 2005, Nr. 82) legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Dieser Papierausdruck stammt vom La presente copia cartacea è tratta dal
Originaldokument in elektronischer Form, das von documento informatico originale, predisposto
der unterfertigten Verwaltung gemäß den dall’Amministrazione scrivente in conformità
geltenden Rechtsvorschriften erstellt wurde und alla normativa vigente e disponibile presso la
bei dieser erhältlich ist. stessa.
Der Papierausdruck erfüllt sämtliche Pflichten La stampa del presente documento soddisfa
hinsichtlich der Verwahrung und Vorlage von gli obblighi di conservazione e di esibizione
Dokumenten gemäß den geltenden dei documenti previsti dalla legislazione
Bestimmungen. vigente.
Das elektronische Originaldokument wurde mit Il documento informatico originale è stato
folgenden digitalen Signaturzertifikaten sottoscritto con i seguenti certificati di firma
unterzeichnet: digitale:

Name und Nachname / nome e cognome:   STEPHAN TSCHIGG
Steuernummer / codice fiscale:   TINIT-TSCSPH72A07A952D

certification authority:   InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3
Seriennummer / numero di serie:  110515d

unterzeichnet am / sottoscritto il:   22.02.2024

*(Die Unterschrift der verantwortlichen Person wird auf dem *(firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa del
Papierausdruck durch Angabe des Namens gemäß Artikel 3 nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell’articolo
Absatz 2 des gesetzesvertretenden Dekretes vom 12. Februar 3, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n.
1993, Nr. 39, ersetzt) 39)

Am 22.02.2024 erstellte Ausfertigung Copia prodotta in data 22.02.2024
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